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BEGRÜNDUNG IN KRAFT GETRETENE FASSUNG

zum B-Plan "AUF DEM KAMP MIT ÖRTLICHER BAUVORSCHRIFT"7Gemeinde
Ribbesbüttel, Samtgemeinde Isenbüttel, Landkreis Gifhorn

1 0 ALLGEMEINES

Die Gemeinde Ribbesbüttel ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Isen-
büttel.
Die Samtgemeinde Isenbüttel liegt im Süden des Landkreises Gifhorn.
Nach dem Niedersächsischen Landesraumordnungsprogramm 1)
und den Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreis Gifhorn ) ist
Isenbüttel als Grundzentrum eingestuft.
Die Gemeinde Ribbesbüttel liegt im Ordnungsraum Braunschweig. Inso-
fern soll hier die notwendige Anziehungskraft zur Bindung von Arbeits-
platz- und Bevölkerungspotentialen1 ) entfaltet werden. Für die Gemeinde

Ribbesbüttel gibt es keine besonderen landesplanerischen Zielvorgaben.
Somit ist hier lediglich für die Deckung des Eigenbedarfs Sorge zu tragen.
Die Ortschaft Ribbesbüttel wird im Norden von der Landesstraße L 320

tangiert, die in ost-west-Richtung verläuft. Von hier aus ist die Gemeinde
an die Bundesstraße B 4 und somit an das überregionale Verkehrsnetz
angebunden. Zugang zum schienengebundenen Verkehr besteht in Gif-
hörn oder Rötgesbüttel. In der Samtgemeinde Isenbüttel waren nach einer
gemeindeeigenen Zahlung mit Stand von 30. 06. 1993 rd. 1. 400 Einwoh-
ner gemeldet. Auf die Gemeinde Ribbesbüttel entfallen davon ca. 1. 750
Einwohner.

1 1 ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE

Der vorliegende Bebauungsplan wird aus der wirksamen Fassung des
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Isenbüttel (Stand: 14. Ande-
rung) entwickelt. Für den östlichen Teil des Plangeltungsbereiches ist ein
Dorfgebiet mit einer mittleren Geschoßflächenzahl von 0, 5 im wirksamen
Flächennutzungsplan dargestellt. Für den westlichen Teilbereich ist das
mittlere Maß der baulichen Nutzung mit einer Geschoßflächenzahl von 0,4
ausgewiesen. Diese Maße waren in den Bebauungsplan übernommen
worden. Sie werden am Antrag auf Anzeige ausgenommen, da in Ver-
bindung mit den Grundflächenzahlen von 0, 4 bzw, 0, 3 und eingeschossi-
ger Bauweise ansonsten eine Rechtsunsicherheit vorläge. Die 16. Ande-
rung des Flächennutzungsplanes, bei der die Flächenausweisungen von
der Darstellung von Baugebieten auf die allgemeine Art der Nutzung um-

) Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen, 1994

2) Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Gifhorn 1985
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gestellt werden, hat bereits gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen
Zu dieser Änderung wird in Kürze der Feststellungsbeschluß gefaßt, so
daß das in Rede stehende Planungsgebiet dann nur noch als gemischte
Baufläche dargestellt ist.
Die Planungsabsichten der Gemeinde beziehen sich auf einen Teilbereich,
der bereits seit der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes in der wirk-
samen Fassung des Flächennutzungsplanes enthalten ist.

1. 2 NOTWENDIGKEIT DER PLANAUFSTELLUNG, ZIELE, ZWECKE UND AUS-
WIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird erforderlich, um in
der Mitte der bebauten Ortslage von Ribbesbüttel die Bebaubarkeit hinter-
liegender Grundstücksteile zu ermöglichen. Dies geschieht, um der be-
ständig anhaltenden Nachfrage nach Bauplätzen in Ribbesbüttel Rechnung
zu tragen. Hierzu ist anzumerken, daß damit lediglich den Bedürfnissen
von innerer Umsetzung entsprochen wird. Auf Grund der Uberschaubar-
keit der Planung hat die Gemeinde sich entschlossen, die Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung
durchzuführen. Insofern werden die Bauleitplanverfahren gemäß § 4 (1)
BauGB und § 3 (2) BauGB gemäß § 4 (2) BauGB zusammengefaßt.
Hinsichtlich der Lage des Plangeltungsbereiches nördlich einer vorhande-
nen Streuobstwiese und südlich einer ackerwirtschaftlich genutzten Flä-
ehe wurden entlang des Nord- und des Südhanges Pflanzbindungen ge-
maß

§9(1) Ziff. 25 a BauGB vorgesehen. Östlich grenzt das Baugebiet mit
einer bestehender Bebauung an die Heerstraße, westlich grenzt das Bau-
gebiet Sonnenweg an. Die Erschließung der neuen Bauplätze soll vom
Sonnenweg her erfolgen.
Um die Einbindung in das Ortsbild zu gewährleisten, hat sich die Gemein-
de entschlossen, dem Bebauungsplan eine örtliche Bauvorschrift über
Gestaltung beizufügen.

1 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG

- Bau ebiete

- Dorf ebiet

Gemäß der Darstellungen des Flächennutzungsplanes und der in der Ort-
lichkeit vorhandenen baulichen Nutzungen wurde im Osten des Plangel-
tungsbereiches ein Dorfgebiet mit einer Geschoßflächenzahl von 0, 5 und
einer Grundflächenzahl von 0, 4 bei eingeschossiger offener Bauweise
festgesetzt. Da Dachgeschoßausbauten nicht auf die Geschoßflächenzahl
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anzurechnen sind, da es sich nicht um Vollgeschosse handelt, kann eine
Geschoßflächenzahl von 0, 5, wie sie aus dem Flächennutzungsplan über-
nommen wurde, nicht ausgeschöpft werden. Daher wird die Geschoß-
flächenzahl vom Antrag auf Anzeige ausgenommen.
Die verbleibenden Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung
wurden gewählt, auf Grund der Lage im dörflich geprägten Ort Ribbesbüt-
tel und um die im Plangeltungsbereich vorhandenen Nutzungen planungs-
rechtlich abzusichern. Um im Hinblick auf das Baugebiet am Sonnenweg
eine Abstufung zu schaffen, wurde gemäß § 1 (4) BauNVO das Dorfge-
biet gegliedert und der westliche Teil gemäß § 1 (5) BauNVO als einge-
schränktes Dorfgebiet festgesetzt. Nichtzulässig sind sonstige Gewerbe-
betriebe und Tankstellen, nur ausnahmsweise zulässig sind Wirtschafts-
stellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Durch diese Festsetzung
soll eine verträgliche Nachbarschaft gewährleistet werden. Durch diese
Festsetzung ist gewährleistet, daß Tankstellen und sonstige Gewerbebe-
triebe ggf. an der Heerstraße angesiedelt werden können. Dadurch wer-
den zusätzliche Ziel- und Quellverkehre über die normalen Anliegerver-
kehre hinaus im Bereich Sonnenweg. vermieden. Wirtschaftsstellen land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe sollen in dem von Sonnenweg zu er-
schließenden Teilbereich nur nach einer Einzelfallentscheidung angesiedelt
werden. Somit bleibt der Gebietscharakter des Dorfgebietes gewahrt. Die
Gemeinde hat jedoch im Hinblick auf den vor Ort gegebenen Gebietscha-
rakter die Nutzungen im Sinne dieser städtebaulichen Ordnung gegliedert.
Art und Maß der baulichen Nutzung wurden im westlichen Teilbereich
insbesondere im hlinblick auf den Übergang zur landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche im Norden auf eine Grundflächenzahl von 0, 3 bei offener ein-

geschossiger Bauweise begrenzt. Die Geschoßflächenzahl von 0,4 wird
aus den o. g. Gründen vom Antrag auf Anzeige ausgenommen. Um zu
einer Eingrünung am Übergang zu den landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen im Norden und einer Abstufung gegenüber der Obstwiese im Süden
zu gelangen, wurde am Nord- und Südrand des Plangeltungsbereiches
eine Pflanzbindung gemäß § 9 (1) Ziff. 25 a BauGB festgeschrieben.
Durch eine textliche Festsetzung wird sichergestellt, daß innerhalb dieses
Pflanzstreifens heimische, ortstypische Laubgehölze zu pflanzen sind. Um
darüber hinaus den ermöglichten Eingriff unmittelbar vor Ort auszuglei-
chen, wurde eine textliche Festsetzung getroffen, wonach je angefangene
50 m2 versiegelter Fläche ein baumartiges Gehölz oder je zwei strauch-

artige Gehölze zu pflanzen sind. Dies wird als Maßnahme zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Ziff.
20 BauGB gesehen.
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- Verkehrsflächen

a) Straßenverkehrs- und We eflächen

Die Erschließung des Baugebietes wird durch die Festsetzung einer
Straße in der Verlängerung einer Stichstraße vom Sonneweg her
gesichert. Im Rahmen der Realisierung ist der Ausbau der Straße nach
den Empfehlungen zur Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85)
vorgesehen.
Dabei ist es beabsichtigt, durch das Pflanzen von Straßenbäumen zur
Entstehung eines abwechselungsreichen Straßenraumes beizutragen.

b) Park- und Stell latzflächen

Den Belangen des ruhenden Verkehrs im öffentlichen Straßenraum
wird durch die Ausweisung von Stellplätzen im Verhältnis von Wohn-
einheilen zu Stellplätzen von 2 : 1 im Rahmen der Ausbaumaßnah-
men Rechnung getragen.
Private Stellplätze sind im Rahmen der Baugenehmigung auf den
privaten Grundstücken nachzuweisen.

- Ver- und Entsor un

Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die vorhan-
denen Verbundnetze für Wasser und elektrische Energie durch Erweite-
rung des vorhandenen Netzes beabsichtigt. Hinsichtlich der Entwässerung
auch der neu zu bebauenden Grundstücke ist der Anschluß an das Kanal-

netz geplant.
Für Oberflächenwasser ist eine Versickerung auf dem Grundstück oder die
Sammlung in Regenwasserzisternen vorgesehen. Gegebenenfalls kann das
Oberflächenwasser zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser weiter-
verwendet werden.

Die Müllbeseitigung wird durch den Landkreis Gifhorn vorgenommen. Um
dies ordnungsgemäß zu gewährleisten, wurde im Plangeltungsbereich ein
Wendehammer mit einem Durchmesser von 20 m vorgesehen, wie in den

Empfehlungen zur Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85) vorgege-
ben.

- Brandschutz

Die Erfordernisse des Brandschutzes werden bei der Realisierung einver-
nehmlich mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange (Landkreis
Gifhorn, Freiwillige Feuerwehr) geregelt.

- Grünordnun und Landes fle e

Das Baugebiet liegt innerhalb der bebauten Ortslage von Ribbesbüttel. Bei
den zur Planung herangezogenen Flächen handelt es sich bei dem nördli-
chen Flurstück um ein Spargelfeld, daß südliche Flurstück wird zur Hälfte
als Acker und zur Hälfte als Kartoffel- und Gemüsebeet genutzt. Der
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Plangeltungsbereich ist insbesondere durch den südlich angrenzenden
Obstgarten und die nördlich angrenzenden Ackerflächen geprägt.
Gemäß § 8a BNatschG ist der Eingriff in Natur und Landschaft im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung abschließend zu regeln. Bei den zur
Planung herangezogenen Flächen handelt es sich nur um naturferne Bio-
toptypen und eine Siedlungsfläche an der Heerstraße. Im Bereich der
bereits besiedelten Fläche wird sich durch die Planfestsetzungen für Natur
und Landschaft keine Änderung ergeben. Innerhalb der neu festgesetzten
Baugebiete werden neben der Bebauung voraussichtlich Hausgärten ent-
stehen. Insofern ist hier wiederum von naturfernen Biotoptypen auszu-

gehen. Da jedoch die Grundflächenzahl auf 0, 3 begrenzt wurde und Aus-
gleichspflanzungen in Abhängigkeit vom Maß der tatsächlichen Versiege-
lung festgesetzt wurden, wird für Arten- und Lebensgemeinschaften
sowie für die Schutzgüter Boden, Wasser und Luft voraussichtlich keine
Verschlechterung gegenüber dem derzeitigen Zustand eintreten. Um die
Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild zu gewährleisten, wurde dem
Bebauungsplan einerseits eine örtliche Bauvorschrift angefügt und ande-
rerseits am Übergang zu den ackerwirtschaftlich genutzten Flächen sowie
am Südrand am Übergang zur vorhandenen Streuobstwiese eine 3 m
breite Fläche mit einer Pflanzbindung gemäß § 9 (1) Ziff. 25 a BauGB
festgesetzt.
Durch die gewählten Festsetzungen sowie die beigefügte örtliche Bauvor-
schrift über Gestaltung erachtet die Gemeinde die Eingriffsregelungen
gemäß § 8 a BNatSchG als erfüllt.

FLÄCHENBILANZ ÜBERSCHLÄGIG

Flächenart

Straßenverkehrsfläche

Dorfgebiet (bereits bebaut)

Dorfgebiet, eingeschränkt

Größe

840 m2

3. 590 m2

5. 000 m2

9. 430 m2

Anteil

8, 9 %

38, 1 %

53 %

100 %
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1 4 BEGRÜNDUNG DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFT

Die durch die örtliche Bauvorschrift getroffenen Regelungen gelten für den
gesamten Plangeltungsbereich des Bebauungsplans "Auf dem Kamp". Sie
bezieht sich auf einen zu 2/3 unbebauten Bereich innerhalb der Ortslage
von Ribbesbüttel. Im Osten grenzt der Plangeltungsbereich an die Heer-
Straße, wo sich ein denkmalgeschütztes Zweiständerhallenhaus aus dem
18. Jahrhundert befindet.

Um die Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild zu gewährleisten und
angemessen auf das Denkmal zu reagieren, wurde der sachliche Geltungs-
bereich dieser örtlichen Bauvorschrift auf die Gestaltung der Dächer und
der Einfriedungen ausgedehnt.

Durch die Festlegung von Mindestanforderungen an Dachformen der
Haupt- und Nebengebäude und der Garagen sowie von Einfriedungen soll
das neue Baugebiet in seiner Eigenart der örtlichen vorhandenen Baustruk-
tur entsprechen und sich adäquat in das Ortsbild einfügen. Disharmonien
sollen vermieden werden. Ein Mindestmaß an Ausgewogenheit im Er-
scheinungsbild des Quartiers soll gewährleistet werden. Unter Wahrung
der Grundsätze einer geordneten städtebaulichen Entwicklung bestehen
im Rahmen dieser Bauvorschrift ausreichende Variationsmöglichkeiten, die
den unterschiedlichen Gestaltungswünschen der Bauherren Rechnung
tragen.

Zu § 1: Der räumliche Geltungsbereich für die örtliche Bauvorschrift
ist deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des Bebauungs-
plans.
Der sachliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung er-
streckt sich auf die Gestaltung der Dächer und Einfriedun-
gen.

Zu § 2: Die Ortslage der Ortschaft Ribbesbüttel ist im Altdorf durch
rote geneigte Dächer geprägt, Die Vorschriften zur Gestal-
tung der Dachform stellen sicher, daß das Ortsbild nicht
durch Vielfalt und untypische Gestaltung von Dachformen
(z. B. flachgeneigte oder Flachdächer) verunstaltet wird.
Untergeordnete Gebäude und Garagen werden aufgrund der
geringen Größe nicht in diese Regelung einbezogen.

Zu § 3: Die Ausführung zu § 2 gelten ebenso für die Material- und
Farbgestaltung der Dachdeckung.
Durch die Vorschrift soll Disharmonie im Ortsbild vermieden

und den Gesichtspunkten eines einheitlichen Gesamtbildes
insbesondere im Hinblick auf die Denkmalpflege Rechnung
getragen werden.
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Zu § 4: Einfriedungen sind für das Straßenbild von besonderer Be-
deutung. Die Beschränkung auf lebende Hecken und Holzlat-
tenzäunen mit senkrecht stehenden Latten dienen der Ein-

fügung des neuen Baugebietes in die dörfliche Ortslage unter
Vermeidung von untypischen, dem städtischen Raum zu-
geordneten Gestaltungselementen.

Zu § 5: Dieser Paragraph entspricht den §§91 (3) und 91 (5)
NBauO. Er wird präventiv für erforderlich gehalten

1 5 HINWEISE DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

- Ver- und Entsor un

Am 18. 04. 1996 weist der Landkreis Gifhorn darauf hin, daß ein Nach-

weis vorzulegen ist, daß die vorhandenen Abwasseranlagen die zusätzli-
chen Betastungen aufnehmen können.

Die Landelektrizität Fallersleben weist am 11. 04. 1996 darauf hin, daß bei

Bepftanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen die DIN
1998, das Merkblatt "Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsanlagen" von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen FGSV 939) und das Merkblatt GW 125 aus dem Regelwerk
des deutschen Verbandes der Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW) zu
beachten sind.

- Erschließun

Mit seinem Schreiben vom 18. 04. 1996 weist der Landkreis Gifhorn dar-

auf hin, daß die Einmündung des Sonnenweg in die Landesstraße L 320
nur für Rechtsabbieger genutzt werden soll

- Bau rund

Am 18.03. 1996 weist das Niedersächsische Landesamt für Bodenfor-

schung auf das Erfordernis von Baugrunduntersuchungen gem. DIN 4020
hin.

- Altabla erun en

Am 18. 04. 1996 wird vom Landkreis Gifhorn mitgeteilt, daß Altablagerun-
gen im Plangebiet nicht bekannt sind

- Denkmal fle e

Mit seinem Schreiben vom 18, 04. 1996 weist der Landkreis Gifhorn dar-

auf hin, daß bei Bodeneingriffen aufgefundene archäologische Denkmale-
den im Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz genannten Stellen be-
kannt zu geben sind.



- 9-

1. 6 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEIDUNG

Zum Planverfahren gem. § 4 (2) BauGB sind Stellungnahmen von Trägern
öffentlicher Belange eingegangen, die für die Planentscheidung eine Ab-
wägung gem. § 2 (1) in Verbindung mit § 1 (5) und § 1 (6) BauGB erfor-
derlich machten.

Der Rat der Gemeinde Isenbüttel hat diese Stellungnahmen geprüft und im
einzelnen dazu Beschluß gefaßt. Das Ergebnis ist Grundlage der Abwä-
gung und Planentscheidung

Landkreis Gifhorn, Stellungnahme vom 18.04. 96

Zu dem mir mit Schreiben vom 06. 03. 1996 vorgelegten Unterlagen neh-
me ich wie folgt Stellung:

l. Untere Landesplanungsbehörde

Als Untere Landesplanungsbehörde stelle ich fest, daß der Bebauungs-
planentwurf gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung angepaßt ist

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß der Bebauungsplanentwurf an
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepaßt ist.

II. Weitere Träger öffentlicher Belange

Amt für Kreisentwicklun und Kreisstraßen

Es bestehen Bedenken gegen die in den textlichen Festsetzungen unter
Nr. 1 aufgeführten Einschränkungen für das als MDe ausgewiesene Plan-
gebiet.
Die bebauungsplanmäßige Festsetzung eines Baugebietes unter gleichzei-
tigen Ausschluß von Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe und der dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude ist nicht
zulässig (VGH Bad-Württ-, U. v. 06. 12. 82).

Sollte ein Ausschluß von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beste-

hen bleiben, wird eine andere Ausweisung für das betroffene Plangebiet
empfohlen.

Beschluß:

An den Planfestsetzungen wird festgehalten Es erfolgt eine Ergän-
zung der Begründung hinsichtlich der Gliederung gem. § 1 (4) Nr. 1
BauNVO und der Einschränkungen des Dorfgebietes.
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Begründung:

Nach § 1 (4) BauNVO besteht die Möglichkeit, Baugebiete zu glie-
dem. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde an dieser Stelle
Gebrauch, um innerhalb des Dorfgebietes für die Realisierung Vor-
gaben zu treffen, an welcher Stelle sonstige Gewerbegebiete und
Tankstellen ausgeschlossen sein sollen.
Ferner behält sie sich bezüglich von Wirtschaftsstellen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe für den Bereich, der vom Sonnenweg
erschlossen wird, die Entscheidung im Einzelfall vor, während diese
Betriebe an der Heerstraße grundsätzlich zulässig sind. Diese Festset-
zungen werden auf Grundlage des § 1 (5) BauNVO getroffen, um
Tankstellen und sonstige Gewerbebetriebe ggf. an der Heerstraße
anzusiedeln und die zugehörigen Verkehre so aus dem Sonnenweg
herauszuhalten. Durch diese Festsetzungen bleibt der Gebietscharak-
ter des Dorfgebietes gewahrt, zumal Wirtschaftsstellen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe keinesfalls ausgeschlossen wurden. Die
Gemeinde hat durch diese Festsetzungen jedoch die städtebauliche
Ordnung im Bezug auf die Standorte einzelner Nutzungen geregelt.
Es wird festgestellt, daß das Amt für Kreisentwicklung und Kreisstra-
ßen fälschlich davon ausging, daß Wirtschaftsstellen land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe mit dazugehörigen Wohnungen ausgeschlos-
sen sei.

Insofern wird an den Planfestsetzungen nach Abwägung öffentlicher
und privater Belange unter- und gegeneinander, unter besonderer
Berücksichtigung der städtebaulichen Ordnung einerseits und des
Ortscharakters an der Heerstraße und dem Sonnenweg andererseits
festgehalten (§ 2 (1) i. V. m. § 1 (5) und § 1 (6) BauGB).

Untere Wasserbehörde

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken. Es ist jedoch der Nachweis vor-
zulegen, daß die vorhandenen Abwasseranlagen (Kanalnetz und Klärtei-
ehe) diese zusätzliche Belastung aufnehmen können

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß seitens der Unteren Wasser-

behörde keine Bedenken bestehen. Es erfolgt eine Ergänzung der
Begründung, daß bei der Realisierung ein Nachweis über die Kapazitä-
ten der vorhandenen Abwasseranlagen vorzulegen ist.

Begründung:

Der Hinweis in der Begründung dient der allgemeinen Planungssicher-
heit.
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Abfallwirtschaftsamt

Nach dem derzeitigen Stand des Altlastenkatasters liegen keine Hinweise
über Altablagerungen in dem o. g. Bebauungsplangebiet vor.

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß keine Hinweise über Altabla-

geurngen in dem Plangeltungsbereich vorliegen

Verkehrsamt

Gegen die Festsetzung des o. g. Bebauungsplanes bestehen aus straßen-
verkehrsrechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken.

Es wird darauf hingewiesen, daß der der Erschließung dienende "Sonnen-
weg" an einen unübersichtlichen Kurvenbereich der Landesstraße 320
anschließt.

Vom Sonnenweg her kommend ist das Auffahren auf die Landesstraße
nur als Rechtsabbieger zulässig,
An dieser Verkehrsführung sollte auch zukünftig nichts geändert werden.

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß aus straßenverkehrsrecht-
licher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Es erfolgt ein
Hinweis in der Begründung, daß die Einmündung in die Landesstraße
L 320 auch künftig nur für Rechtsabbieger zulässig sein soll.

Hinweise:

Nach den Unterlagen und Wissen des Museums- und Heimatvereins sind
in dem Bebauungsplanbereich keine Bodendenkmale bekannt, so daß
keine Bedenken bestehen. Es ist aber nicht auszuschließen, daß bei Bo-

deneingriffen archäologische Denkmale auftreten. Möglicherweise auf-
tretende Funde und Befunde sind einer der im Niedersächsischen Denk-

malschutzgesetz genannten Stellen bekanntzugeben.

Am 17. 03. 1989 ist das Gesetz zur Förderung der Gleichstellung der Frau
in der Rechts- und Verwaitungssprache in Kraft getreten (Nds. GVBI. Nr.
8/89 vom 03. 03. 89). Danach sind gem. § 2 in Rechts- und Verwaltungs-
Vorschriften, die für Frauen und Männer gelten, im amtlichen Sprachge-
brauch im Einzelfall die jeweils zutreffende weibliche oder männliche
Sprachform zu verwenden
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Beschluß:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine Ergän-
zung der Begründung, daß bei Bodeneingriffen aufgefundene archäo-
logische Denkmale den im Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz
genannten Stellen bekannt zu geben sind. Darüber hinaus werden die
Geschoßflächenzahlen vom Antrag auf Anzeige ausgenommen.

Begründung:

Der Hinweis in der Begründung dient der allgemeinen Planungssicher-
heit. Durch Übertrag aus dem wirksamen Flächennutzungsplan war
die Geschoßflächenzahl bei eingeschossiger Bauweise versehentlich
höher zugelassen worden, als bei einer Grundflächenzahl von 0,4
bzw. 0, 3 überhaupt nur möglich. Um eine Rechtsunsicherheit zu
vermeiden, werden die Geschoßflächenzahlen vom Antrag auf An-
zeige ausgenommen.

Zweckverband Großraum Braunschweig, Stellungnahme vom 29. 03. 96

Das Vorhaben hat keine über das Kreisgebiet hinausgehende Bedeutung.
Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes
Großraum Braunschweig sind Sie für die abschließende Stellungnahme
gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch zuständig.

Hinweis:

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
stimmt nicht mit der Gebietsabgrenzung der "Anlage zum Ratsbeschluß"
(siehe Rückseite der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung) über-
ein.

Sofern Sie aus raumordnerischer Sicht Anregungen oder Bedenken äu-
ßern, bitte ich um Durchschrift Ihrer Stellungnahme.

Eine Durchschrift dieses Schreibens habe ich an den zuständigen Orts-
planer bzw. an das zuständige Planungsbüro gesandt.

Beschluß:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. An der Begründung wird
festgehalten.

Begründung:

Der Zweckverband Großraum Braunschweig hatte versehentlich eine
ältere Gebietsabgrenzung als Anlage zum Ratsbeschluß erhalten. Im
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Rahmen der Bekanntmachung in Ribbesbüttel war die korrekte Ge-
bietsabgrenzung verwandt worden.
Der Landkreis Gifhorn hat in seiner Stellungnahme vom 18. 04. 1996
festgestellt, daß der Bebauungsplan den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung angepaßt ist. Insofern ist eine Ergänzung der Begrün-
düng nicht erforderlich.

Nieders. Landesamt für Bodenforschung, Stellungnahme vom 18. 03. 96

Keine Bedenken.

Unsere Stellungnahme ersetzt keine Baugrunduntersuchungen nach
DIN 4020.

Beschluß:

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf das Erfordernis von
Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020.

Begründung:

Der Hinweis dient der allgemeinen Planungssicherheit.

Landelektrizität GmbH, Stellungnahme vom 11. 04. 96

Wir haben den o. a. öffentlich ausgelegten Bebauungsplan-Entwurf aus
Sicht unserer Gesellschaft und unserer Tochtergesellschaft GLG (Gasver-
sorgung im Landkreis Gifhorn GmbH) geprüft.

Aus diesen Unterlagen entnehmen wir, daß die Pflanzung von Straßen-
bäumen vorgesehen ist.

Da die Bepflanzung von Trassen unterirdisch verlegter Versorgungsleitun-
gen sowohl aus Gründen des Natur- und Baumschutzes als auch aus
Gründen der Versorgungssicherheit und des Unfallschutzes problematisch
ist, können wir dieser Planung nur unter bestimmten Voraussetzungen
zustimmen.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vorschriften der DIN
1998 sowie auf das Merkblatt "Baumstandorte und unterirdische Ver- und

Entsorgungsanlagen" herausgegeben von der Forschungsgeseltschaft für
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 939) und auf das Merkblatt GW 125

aus dem Regelwerk des Deutschen Verbandes der Gas- und Wasserwirt-
schaft (DVGW).
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Es ist deshalb notwendig, geplante Bepflanzungen mit unserer Bauabtei-
lung abzustimmen.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Belange bestehen keine Bedenken
gegen den Bebauungsplan-Entwurf.

In Ergänzung weisen wir darauf hin, daß die Versorgung des Gebietes
auch mit Erdgas vorgesehen ist und somit die Möglichkeit zur Gasbehei-
zung besteht.

Beschluß:

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung, auf die Regelungen, die
beim Bepflanzen von Trassen

unterirdisch verlegter Versorgungsleitungen zu beachten sind.

Begründung:

Die Hinweise dienen der Versorgungssicherheit bei der Realisierung.

Wehrbereichsverwaltung II, Stellungnahme vom 17. 04. 96

Fristverlängerung erbeten

Anmerkung

Bis zum 25 04 1996 lag keine Stellungnahme vor.
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2.0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BE-
BAUUNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE AUSÜBUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

für Grundstücke, die als Verkehrsflächen festgesetzt sind, ist vorgesehen.
Im übrigen wird das allgemeine Vorkaufsrecht durch das Baugesetzbuch
geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2. 3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

Die im Plangebiet ausgewiesenen Straßen und Wegeflächen sind bereits
ausgebaut.

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

- Umlegung 3)

- Grenzregelung 3)

- Enteignung )

3) Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche Regelung
nicht zu erreichen ist
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3. 0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

3 1 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER KOSTENVERURSACHEN-
DEN MASSNAHMEN

311 Grunderwerb für Verkehrsflächen ist durch die Gemeinde Ribbesbüttel

erfolgt.

3. 12 Erstmalige Herstellung der Erschließungsmaßnahmen einschließlich
Einrichtung von Beleuchtung und Entwässerung sowie der Anlage der
öffentlichen Grünflächen.

3. 2 KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN (s. nächste Seite)

4.0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Zur Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplans sind die Erschlie-
ßungsanlagen vorrangig durchzuführen. Der Straßenausbau wird durch die
vorhandenen Straßenführungen ergänzt. Die Entwässerung wird im Stra-
ßenraum durch einen Graben oder Kanal in den vorhandenen Kanal und

die Vorflut eingeführt.

5. 0 FINANZIERUNG DER VORGESEHENEN MASSNAHMEN

Der Ausbau der im Plan ausgewiesenen Straße wird durch die Gemeinde
Ribbesbüttel vorgenommen. Sie wird die Maßnahme finanzieren. Die
Kosten werden nach dem geltenden Erschließungsrecht verteilt und über
die Anliegerbeiträge wie in der Kostenberechnung aufgeführt, erhoben.
Weitere Erschließungskosten werden über den Gebührenhaushalt finan-
ziert.
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KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN

BAUGEBIET: "Auf dem Kamp mit örtlicher Bauvorschrift",
Gemeinde Ribbesbüttel

Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten:

Umfang des Erschließungsaufwandes (§128 BauGB in Verbindung mit
§ 24 BauGB für:

1 den Erwerb und die Freilegung der Flächen
für die Erschließungsanlagen rd DM 46. 200, 00

2. die erstmalige Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen einschl. Einrichtungen für
ihre Entwässerung und Beleuchtung

Gesamtkosten

rd DM 141.960,00

rd. DM 188. 160, 00

3. Kostenverteilung aufgrund der Satzung über
Erschließungsbeiträge

Gesamtkosten

Abgaben It. Satzung

Anteil der Gemeinde

rd DM 188. 160,00

rd. DM 169. 344, 00

rd. DM 18. 816,00

4. Weitere Erschließungskosten über Gebühren-
haushält:

Elt-Leitungen, Wasserversorgung, Kanal-
kosten, Abwasser rd. DM 56. 250,00

ANMERKUNG:

Die Gemeinde beabsichtigt zur Realisierung des Bebauungsplans ein Umlegungs-
verfahren durchzuführen
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Die Begründung hat mit den zugehörigen Beiplänen gem. § 3 (2)BauGB

vom .. f5-. (?3.-................ bis ..f. ?.-.04... f99.6......... öffentlich ausgelegen.

Sie wurde unter Behandlung/Berücksichtigung der zu den Bauleitplanver-

fahren eingegangen Stellungnahmen in der Sitzung am .. QS.-.0^^. 9.%........
durch den Rat der Gemeinde Ribbesbüttel als Begründung zum B-Plan

"AUF DEM KAMP MIT ÖRTLICHER BAUVORSCHRIFT" beschlossen.

Ribbesbüttel, den . ^0^.. ^.%.

9^... ^^. ^.

(Bürgermeister)

. 3^, s^hahn.
(Gemeindedirektor)


